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Antrag 

Hannover, den 08.03.2019 

Niedersächsisches Ministerium für Soziales,  

Gesundheit und Gleichstellung 

Maßnahme von finanzieller Bedeutung für den Einzelplan 05; Bitte um Zustimmung gemäß 

§ 40 Abs. 2 LHO zur Sicherstellung der Liquidität der zuständigen Stelle nach § 26 Pflege-

berufegesetz. 

Frau 

Präsidentin des Niedersächsischen Landtages 

Hannover 

Sehr geehrte Frau Präsidentin, 

Anliegend übersende ich mit der Bitte um Zustimmung gemäß § 40 Abs. 2 LHO den öffentlich-

rechtlichen Vertrag zur Sicherstellung der Liquidität der zuständigen Stelle nach § 26 Pflegeberufe-

gesetz.  

Gleichzeitig bitte ich um Direktüberweisung gemäß § 24 Abs. 2 der Geschäftsordnung des Nieder-

sächsischen Landtages in den zuständigen Fachausschuss (AfHuF, mitberatend AfSGuG). 

Begründung: Aufgrund der für die Gründung der zuständigen Stelle gemäß § 26 Pflege-

berufegesetz geltenden Fristen ist es erforderlich, die Nds. Krankenhausgesellschaft (NKG) als 

Vertragspartner vertreten durch den Pflegeausbildungsfonds Niedersachsen GmbH zeitnah hand-

lungsfähig zu legitimieren. Das gelingt nur, wenn die anliegenden Unterlagen bereits im März-

plenum vom 27.03. bis 29.03.2019 abschließend beraten werden können.  

 

In Vertretung 

Heiger Scholz 

Staatssekretär 

 

 

(Verteilt am 12.03.2019) 
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